
 

Informationen zum Hortantrag und zur Hortgebührenberechnung 
 

1. Hortantrag 
 

• Für alle Schüler/innen, die ab dem Schuljahr 2025/2026 einen Grundschulhort besuchen wollen, bedarf es einer 
einmaligen Antragstellung für die gesamte Grundschulzeit durch die Sorgeberechtigten. 

• Bitte geben Sie den vollständig ausgefüllten und unterschriebenen Hortantrag bis zum 31.05.2025 in der Schule ab. 

• Die Gebührenbescheide werden voraussichtlich nicht bis Schuljahresbeginn vorliegen. Der Hortbesuch kann jedoch 
trotz fehlendem Gebührenbescheid stattfinden. Mit Zugang des Gebührenbescheides sind alle bis dahin 
angefallenen Hortgebühren zum ersten des nächsten Monats fällig. 

 

2. Hortgebühr 
 

Sollten keine Einkommensnachweise abgegeben werden oder werden im Laufe des Schuljahres nach Ablauf 
von eingereichten Einkommensnachweisen keine neuen Nachweise vorgelegt, erfolgt die Einordnung – 
unabhängig Ihres tatsächlichen Einkommens – in die höchste Gebührenstufe. 
(§ 8 Abs. 3 Hortgebührensatzung der Stadt Zeulenroda-Triebes) 
 

Gebührenübersicht: 
 

bereinigtes 
Monats- 

einkommen * 

Monatliche Hortgebühr bei Schulhortbesuch (§ 4 ThürHortkBVO i. V. m. 
§ 8 Hortgebührensatzung der Stadt Zeulenroda-Triebes) 

wöchentliche Betreuungszeit bis 10 h über 10 h  wöchentliche Betreuungszeit bis 10 h über 10 h 

bis 1.060 Euro gebührenfrei 

über 1.060 Euro 
bis 1.500 Euro 

Familien mit 1 Kind 19,20 € 32,00 € 

 

Familien mit 3 Kindern im 
Schulhort bzw. Kindergarten 

9,60 € 16,00 € 

Familien mit 2 Kindern im 
Schulhort bzw. Kindergarten 

14,40 € 24,00 € 
Familien mit 4 Kindern im 

Schulhort bzw. Kindergarten 
4,80 € 8,00 € 

über 1.500 Euro 
bis 2.500 Euro 

Familien mit 1 Kind 38,40 € 64,00 € 

 

Familien mit 3 Kindern im 
Schulhort bzw. Kindergarten 

19,20 € 32,00 € 

Familien mit 2 Kindern im 
Schulhort bzw. Kindergarten 

28,80 € 48,00 € 
Familien mit 4 Kindern im 

Schulhort bzw. Kindergarten 
9,60 € 16,00 € 

über 2.500 Euro 

Familien mit 1 Kind 48,00 € 80,00 € 

 

Familien mit 3 Kindern im 
Schulhort bzw. Kindergarten 

24,00 € 40,00 € 

Familien mit 2 Kindern im 
Schulhort bzw. Kindergarten 

36,00 € 60,00 € 
Familien mit 4 Kindern im 

Schulhort bzw. Kindergarten 
12,00 € 20,00 € 

* gemäß § 3 und 4 ThürHortkBVO i. V. m § 7 und 8 Hortgebührensatzung der Stadt Zeulenroda-Triebes 
 

Hinweis: Der gebührenfreie Monat ist jeweils der Monat Juli des Schuljahres. 
 

3. Änderungsmitteilung/Abmeldung vom Hort 
 

Die Änderungsmitteilung/Abmeldung vom Hort ist bei der zuständigen Grundschule oder auf der Homepage der 
Stadtverwaltung Zeulenroda-Triebes – Schulverwaltung erhältlich und ist in der jeweiligen Grundschule abzugeben. 
 
4. Bei Fragen können Sie sich an die 
 
Stadtverwaltung Zeulenroda-Triebes  Tel.:  036628 48-142 
Schulverwaltung    E-Mail:  r.roemhild@zeulenroda-triebes.de 
Frau Römhild 
Markt 1 
07937 Zeulenroda-Triebes 
 
wenden. 
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